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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Daten zu den Geburtenzahlen im Land Baden-Württemberg in den Jah-
ren 2019 bis einschließlich 2023 ihr vorliegen (aufgeschlüsselt nach Jahr, Mo-
nat, Landkreis, Alter der Mutter, Geschlecht des Kindes, Erst- oder Folgekind);

2.  welche Geburtenzahlen und Geburtenraten auf Basis der Entwicklung dieser 
Zahlen seit 2010 für die Jahre 2022 und 2023 statistisch zu erwarten gewesen 
wären und für 2023 und die Folgejahre zu erwarten sind;

3.		welche	 statistischen	Erwägungen	 in	die	Bildung	der	 in	Ziffer	2	 erfragten	Er-
wartungen eingehen (beispielsweise Größe der relevanten Altersgruppen, 
Staatsangehörigkeit usw.);

4.  falls für das Land Baden-Württemberg ein Rückgang der Geburtenzahlen in 
den Jahren 2022 und 2023 zu verzeichnen bzw. zu erwarten ist, wie sie diesen 
Rückgang erklärt und auf welche Wissensbasis sich diese Erklärung gründet;

5.  falls ein solcher Rückgang zu verzeichnen ist und sie hierfür eine Erklärung 
hat, ob sie diese Erklärung für erschöpfend hält;

6.  wie viele Abtreibungen im Land Baden-Württemberg in den Jahren 2021, 2022 
und 2023 vorgenommen wurden (aufgeschlüsselt nach Jahren und Monaten);

7.  welche Erkenntnisse ihr zu den Auswirkungen von COVID-19-Impfungen auf 
die menschlichen Reproduktionsfähigkeiten (Reproduktionsorgane, Keimzel-
len, Schwangerschaftsverläufe usw.) vorliegen;
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	 8.		ob	sie	die	in	Ziffer	8	erfragten	Erkenntnisse	für	hinreichend	und	abschließend	
hält	oder	ob	sie	der	Auffassung	ist,	dass	in	der	Frage	nach	den	Auswirkungen	
von COVID-19-Impfungen auf die menschlichen Reproduktionsfähigkeiten 
weiterer Forschungsbedarf besteht;

	 9.		falls	sie	der	Auffassung	ist,	dass	hinsichtlich	des	in	Ziffer	9	Erfragten	weiterer	
Forschungsbedarf besteht, welche diesbezüglichen Anstrengungen im Land 
Baden-Württemberg unternommen werden;

10.  welche Daten bzw. Informationen ihr zur Problematik ungewollt kinderloser 
Paare	vorliegen	(beispielsweise	zur	Häufigkeit	der	Nutzung	von	Beratungsan-
geboten oder von reproduktionsmedizinischen Leistungen);

11.		ob	sich	aus	den	in	Ziffer	11	erfragten	Kenntnissen	ergibt,	dass	in	den	Jahren	
2021, 2022 und 2023 mehr Paare ungewollt kinderlos blieben als im Durch-
schnitt der letzten zehn Jahre bzw. als auf Basis der Daten der letzten zehn 
Jahre statistisch zu erwarten gewesen wäre (beispielsweise aufgrund einer Zu-
nahme	der	Nutzung	von	Beratungsangeboten	oder	von	reproduktionsmedizi-
nischen Leistungen).

26.4.2023

Wolle, Eisenhut, Sänze, Lindenschmid, Baron, Steyer AfD

B e g r ü n d u n g

Laut	vielfacher	Medienberichte	und	vom	Statistischen	Bundesamt	veröffentlichter	
Daten sind in mehreren Bundesländern für das Jahr 2022 und vermutlich auch 
für das Jahr 2023 erhebliche Rückgänge der Geburtenzahlen bzw. der Geburten-
rate	zu	verzeichnen.	Auffällig	ist	hierbei,	dass	der	Rückgang	der	Geburtenzahlen	
(wie auch die erhöhte Übersterblichkeit) in den vielfachen Medienberichten ins-
gesamt	keine	sinnvolle	bzw.	überzeugende	Erklärung	findet.	Da	zugleich	zu	dem	
verzeichneten Rückgang der Geburtenzahlen auch eine deutliche Übersterblich-
keit bestand und vermutlich weiterhin besteht, dürfte auch ein erhebliches Ge-
burtendefizit	festzustellen	sein,	dessen	soziale,	ökonomische	u.	a.	Auswirkungen	
auf Jahrzehnte hinaus zu bedenken sind. Wie bei der bislang unerklärten Über-
sterblichkeit, stehen nach Meinung einer Reihe von ausgewiesenen Experten auch 
hinsichtlich des Rückgangs der Geburtenzahlen als eine mögliche Ursache bzw. 
Erklärung die COVID-Politik, und näher hin die COVID-Impfungen im Raum. Es 
ist zu eruieren, ob dieser Verdacht zu erhärten ist und ob dann auch gesundheits-, 
medizin- und forschungspolitische Maßnahmen geboten wären.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit	Schreiben	vom	15.	Mai	2023	Nr.	21Ref-0141.5-017/4654	nimmt	das	Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit und Integration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Daten zu den Geburtenzahlen im Land Baden-Württemberg in den Jah-
ren 2019 bis einschließlich 2023 ihr vorliegen (aufgeschlüsselt nach Jahr, Mo-
nat, Landkreis, Alter der Mutter, Geschlecht des Kindes, Erst- oder Folgekind);

Das Statistische Landesamt weist in einer Vorbemerkung zu den Fragen 1 bis 5 
auf Folgendes hin: In der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung wer-
den lebend- und totgeborene Kinder erfasst (vgl. § 2 Absatz 3 Bevölkerungsstatis-
tikgesetz). Bei der Berechnung der Geburtenrate, also der durchschnittlichen Kin-
derzahl je Frau, wird nur auf die Lebendgeborenen abgestellt. Aufgrund dessen 
werden im Folgenden nur die Geburten mit lebendgeborenen Kindern betrachtet. 
Außerdem ist zu beachten, dass es bei der Geburt von Zwillingen zwar um zwei 
Neugeborene,	aber	nur	um	eine	Geburt	handelt.	Bei	den	regionalen	Angaben	ist	
zu berücksichtigen, dass dann, wenn von Geburten in Baden-Württemberg oder in 
einem bestimmten Kreis die Rede ist, Lebendgeborene von Frauen mit Wohnsitz 
in Baden-Württemberg oder mit Wohnsitz in einem bestimmten Kreis gemeint 
sind.

Aus der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung liegen die gewünschten 
Angaben	 zu	 den	 lebendgeborenen	Kindern,	 differenziert	 nach	 Jahren,	Monaten,	
Kreisen, dem Alter der Mutter sowie dem Geschlecht des Kindes prinzipiell vor; 
auch eine Unterscheidung danach, ob es sich bei einer Geburt um das erste oder 
um	ein	weiteres	Kind	einer	Frau	handelt,	ist	möglich	(vgl.	§	2	Absatz	3	Nr.	1f	Be-
völkerungsstatistikgesetz). Für das Berichtsjahr 2023 sind allerdings noch keine 
aussagekräftigen Ergebnisse verfügbar.

Nach	Einschätzung	des	Statistischen	Landesamtes	 ist	 es	nicht	möglich,	 alle	Er-
gebnisse	entsprechend	den	im	Antrag	genannten	Differenzierungen	übersichtlich	
darzustellen. Deshalb wurde eine Beschränkung auf folgende Tabellen vorgenom-
men:

a)		Lebendgeborene	in	Baden-Württemberg	in	den	Jahren	2019	bis	2022,	differen-
ziert nach dem Alter der Mütter (vgl. Anlage 1a),

b)		Lebendgeborene	in	Baden-Württemberg	in	den	Jahren	2019	bis	2022,	differen-
ziert nach Kalendermonaten (vgl. Anlage 1b),

c)  Lebendgeborene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs in den 
Jahren	2019	bis	2022	insgesamt	sowie	differenziert	nach	dem	Geschlecht	der	
Neugeborenen	(vgl.	Anlage 1c),

d)  Lebendgeborene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs in den 
Jahren	 2019	 bis	 2022,	 differenziert	 nach	 der	Geburtenfolge,	 also	 danach,	 ob	
es sich um das erste, das zweite oder um ein weiteres Kind einer Frau handelt 
(vgl. Anlage 1d).

2.  welche Geburtenzahlen und Geburtenraten auf Basis der Entwicklung dieser 
Zahlen seit 2010 für die Jahre 2022 und 2023 statistisch zu erwarten gewesen 
wären und für 2023 und die Folgejahre zu erwarten sind;

Die Zahl der Geburten bzw. der lebendgeborenen Kinder wird statistisch gesehen 
von zwei Größen bestimmt: Zum einen von der Zahl der Frauen im gebärfähigen 
Alter und deren altersstrukturellen Zusammensetzung und zum anderen von der 
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Geburtenrate, also der durchschnittlichen Kinderzahl je Frau. Die Tabelle in An-
lage 2 zeigt, dass die Zahl der Lebendgeborenen in den Jahren 2012 bis 2021 
relativ stetig angestiegen und im Jahr 2022 wieder gesunken ist. Deutlich wird 
anhand dieser Tabelle, dass diese Entwicklung bis 2021 auch auf einen Anstieg 
der Geburtenrate, also der durchschnittlichen Kinderzahl je Frau, zurückzuführen 
war. Lag diese zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts in Baden-Württemberg 
noch bei unter 1,4 Kindern je Frau, waren es im Jahr 2021 im Durchschnitt bereits 
1,63 Kinder – der höchste Wert seit 50 Jahren.

Welche Geburtenzahlen auf Basis der vergangenen Entwicklung für das Berichts-
jahr 2022 statistisch zu erwarten wären, lässt sich aus Sicht des Statistischen Lan-
desamtes nicht beantworten, da – wie bereits beschrieben – die Zahl der Geburten 
zum einen von der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter und zum anderen von 
der durchschnittlichen Kinderzahl je Frau bestimmt wird. Denkbar wäre es allen-
falls,	Modellrechnungen	zur	Zahl	der	Neugeborenen	durchzuführen	unter	der	An-
nahme, dass die Geburtenrate eines bestimmten Jahres oder eines mehrjährigen 
Zeitraums auch für 2022 gelten solle. Aber auch dies ist derzeit nicht möglich, 
weil hierzu die Ergebnisse zur Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter nach einzel-
nen Altersjahren zum Stichtag 31. Dezember 2022 benötigt würden. Diese Ergeb-
nisse werden aber bundesweit erst im Juni vorliegen.

3.		welche	statistischen	Erwägungen	 in	die	Bildung	der	 in	Ziffer	2	erfragten	Er-
wartungen eingehen (beispielsweise Größe der relevanten Altersgruppen, 
Staatsangehörigkeit usw.);

Grundsätzlich werden bei der amtlichen Ermittlung der Geburtenrate die Le-
bendgeborenen nach dem Alter der Frauen zugrunde gelegt; das heißt, es wer-
den	 so	 genannte	 altersspezifische	 Geburtenraten	 berechnet,	 indem	 beispiels-
weise die Zahl der Lebendgeborenen von 30-jährigen Frauen auf die Zahl der 
30-jährigen	Frauen	bezogen	wird.	Anschließend	werden	diese	altersspezifischen	
Geburtenraten addiert; für das Jahr 2021 ergab sich so eine durchschnittliche 
Kinderzahl je Frau von 1,63. Bei dieser Berechnung wird auch die Zusam-
mensetzung der Frauen im gebärfähigen Alter nach deren Staatsangehörigkeit 
implizit berücksichtigt. Steigen also beispielsweise die Zahl bzw. der Anteil 
der Frauen einer bestimmten Staatsangehörigkeit mit einer traditionell höheren 
Geburtenrate, erhöht sich auch die Geburtenrate insgesamt.

Wie bereits bei der Stellungnahme zur Frage 2 ausgeführt, wird die Zahl der Ge-
burten von der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter und von der Geburtenrate, 
also der durchschnittlichen Kinderzahl je Frau, bestimmt. 

4.  falls für das Land Baden-Württemberg ein Rückgang der Geburtenzahlen in 
den Jahren 2022 und 2023 zu verzeichnen bzw. zu erwarten ist, wie sie diesen 
Rückgang erklärt und auf welche Wissensbasis sich diese Erklärung gründet;

5.  falls ein solcher Rückgang zu verzeichnen ist und sie hierfür eine Erklärung 
hat, ob sie diese Erklärung für erschöpfend hält;

Die Fragen 4 und 5 werden gemeinsam beantwortet.

In welchem Umfang der Rückgang der Geburtenzahlen im Jahr 2022 auf eine 
Verringerung der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter sowie deren altersstruk-
turelle Zusammensetzung und/oder auf eine gesunkene Geburtenrate zurückzu-
führen ist, kann derzeit nicht ermittelt werden. Aber auch dann, wenn die hierfür 
benötigten Daten verfügbar sein werden, wären entsprechende Einschätzungen zu 
den Gründen einer möglicherweise gesunkenen Geburtenrate schwierig. Hierzu 
wären nach Einschätzung des Statistischen Landesamtes Ergebnisse aus Befra-
gungen zu den Motiven bezüglich der Familienplanung von jungen Paaren er-
forderlich.
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6.  wie viele Abtreibungen im Land Baden-Württemberg in den Jahren 2021, 2022 
und 2023 vorgenommen wurden (aufgeschlüsselt nach Jahren und Monaten);

Weder	 das	 Statistische	 Bundesamt	 noch	 das	 Statistische	 Landesamt	 veröffent-
lichen hierzu monatliche Zahlen. Laut Statistischem Landesamt haben 2021 ins-
gesamt 8 612 und 2022 insgesamt 9 495 Frauen mit Wohnsitz in Baden-Würt-
temberg einen Schwangerschaftsabbruch im Land vorgenommen. Für 2023 liegen 
noch keine Daten vor.

7.  welche Erkenntnisse ihr zu den Auswirkungen von COVID-19-Impfungen auf 
die menschlichen Reproduktionsfähigkeiten (Reproduktionsorgane, Keimzellen, 
Schwangerschaftsverläufe usw.) vorliegen;

Wie unter anderem bereits in der Drucksache 17/930 von der Landesregierung 
dargestellt, handelt es sich bei den in Deutschland zum Einsatz kommenden  
COVID-19-Impfstoffen	 um	 sichere	Arzneimittel.	 Sowohl	 das	Robert	Koch-Ins-
titut (RKI) als auch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) berichten übereinstimmend, 
dass	es	keine	Hinweise	darauf	gibt,	dass	die	COVID-19-Impfstoffe	Einfluss	auf	
die Fruchtbarkeit beim Menschen haben.

Sowohl in den präklinischen Untersuchungen an Tieren als auch in den Zulas-
sungsstudien an Menschen konnten keine Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit 
festgestellt werden. 

Auch	Beobachtungsstudien,	die	nach	Zulassung	der	COVID-19-Impfstoffe	durch-
geführt wurden, zeigen bislang weder bei Männern noch bei Frauen Unterschiede 
im Hinblick auf die Fruchtbarkeit von COVID-19-geimpften Personen gegenüber 
ungeimpften Personen. 

8.		ob	sie	die	in	Ziffer	8	erfragten	Erkenntnisse	für	hinreichend	und	abschließend	
hält	oder	ob	sie	der	Auffassung	ist,	dass	in	der	Frage	nach	den	Auswirkungen	
von COVID-19-Impfungen auf die menschlichen Reproduktionsfähigkeiten wei-
terer Forschungsbedarf besteht;

9.		falls	sie	der	Auffassung	ist,	dass	hinsichtlich	des	in	Ziffer	9	Erfragten	weiterer	
Forschungsbedarf besteht, welche diesbezüglichen Anstrengungen im Land Ba-
den-Württemberg unternommen werden;

Zu	Ziffern	8	und	9	wird	gemeinsam	Stellung	genommen.

Zunächst wird davon ausgegangen, dass sich die Frage auf die Erkenntnisse in 
Frage 7 und nicht auf Frage 8 sowie auf die Erkenntnisse in Frage 8 und nicht auf 
Frage 9 bezieht.

Um	 den	 Einfluss	 von	 COVID-19-Impfungen	 auf	 die	 Fruchtbarkeit	 bei	 Män-
nern und Frauen zu untersuchen, wurden sowohl vor als auch nach Zulassung 
der	Impfstoffe	umfangreiche	Studien	und	Untersuchungen	durchgeführt.	Bislang	
resultieren daraus keine Hinweise, dass die COVID-19-Impfung negative Aus-
wirkungen auf die Fruchtbarkeit von Menschen hat. Insofern ist die wissenschaft-
liche Studienlage eindeutig. Laut RKI und PEI ist darüber hinaus bei den COVID-
19-Impfstoffen,	wie	bei	allen	anderen	Impfstoffen	auch,	nicht	mit	spät	einsetzen-
den	Nebenwirkungen	zu	rechnen.

Um mögliche neue Risikosignale schnell erkennen zu können, überwacht und be-
wertet	das	PEI	zudem	kontinuierlich	die	Sicherheit	der	COVID-19-Impfstoffe	in	
Deutschland.

Zur	 kontinuierlichen	 Überwachung	 der	 Arzneimittelsicherheit	 von	 Impfstoffen	
trägt das Land Baden-Württemberg insofern bei, als dass es seiner gesetzlichen 
Verpflichtung	nach	§	11	Absatz	4	Infektionsschutzgesetz	nachkommt,	gemeldete	
Verdachtsfälle von über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden 
gesundheitlichen Schädigungen an das PEI zu übermitteln.
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10.  welche Daten bzw. Informationen ihr zur Problematik ungewollt kinderloser 
Paare	vorliegen	(beispielsweise	zur	Häufigkeit	der	Nutzung	von	Beratungsan-
geboten oder von reproduktionsmedizinischen Leistungen);

11.		ob	sich	aus	den	in	Ziffer	11	erfragten	Kenntnissen	ergibt,	dass	in	den	Jahren	
2021, 2022 und 2023 mehr Paare ungewollt kinderlos blieben als im Durch-
schnitt der letzten zehn Jahre bzw. als auf Basis der Daten der letzten zehn 
Jahre statistisch zu erwarten gewesen wäre (beispielsweise aufgrund einer 
Zunahme	der	Nutzung	von	Beratungsangeboten	oder	von	reproduktionsmedi-
zinischen Leistungen).

Zunächst wird davon ausgegangen, dass sich die Frage auf die Erkenntnisse in 
Frage 10 und nicht auf Frage 11 bezieht.

Aus den Berichten der Schwangerschaftsberatungsstellen liegen keine ent-
sprechenden Hinweise vor.

Lucha
Minister für Soziales, 
Gesundheit und Integration
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